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Als Messeaussteller möchten Sie 
möglichst vielen Besuchern Ihre 
neueste Entwicklung schmack-
haft machen – und ziehen damit 
unausweichlich auch die Blicke 
von Nachahmern auf sich bzw. Ihr 
Produkt. Um die anschließende 
vielbefürchtete Verbreitung ent-
sprechender Plagiate wirksam 
verhindern zu können, sind vor, 
während und auch nach jeder 
Messe oder Fachausstellung ei-
nige Punkte zu beachten, deren 
Einhaltung nicht nur für große 
Unternehmen selbstverständlich 
sein sollte. 

Hierzu zählt zunächst, dass vor jeder 
öffentlichen Zurschaustellung wich-
tiger Neuerungen immer die Anmel-
dung gewerblicher Schutzrechte, 
wie Patente oder Gebrauchsmu-
ster für technische Lösungen oder 
Marken bzw. Geschmacksmuster 
für den Produktnamen oder das 
Produktdesign, in Betracht gezo-
gen werden sollte. Nur durch die 
rechtzeitige Anmeldung derartiger 
Schutzrechte ist ein späteres Vor-
gehen gegen Nachahmer über-
haupt wirksam möglich. 
Um zudem bereits vorhandene 
Schutzrechte auf Ausstellungen 
effektiv einsetzen zu können, emp-
fiehlt es sich des Weiteren, die 
jeweils wichtigsten Unterlagen, 
beispielsweise Patentschriften 
oder Markenurkunden, in einer Zu-
sammenschau auf der Ausstellung 
mitzuführen, um Produkte der Kon-
kurrenz schnell und zuverlässig mit 
den Gegenständen eigener Schutz-
rechte vergleichen zu können. Da-
rüber hinaus kann auch jederzeit 
der Nachweis über eigene Anmel-
dungen bzw. erteilte Schutzrechte 
geführt werden, falls dies aus ver-
fahrensrechtlichen Gründen not-
wendig sein sollte. Außerdem emp-
fiehlt es sich, bereits vor Beginn der 
Ausstellung Informationen über zu 
erwartende Präsentationen Ihrer 
Wettbewerber einzuholen, wobei 
viele Aussteller hierüber, beispiels-
weise durch Vorankündigungen auf 
der eigenen Homepage, bereitwillig 
Auskunft geben. Ebenso sollte das 
eigene Standpersonal konsequent 
geschult werden, auf Plagiate an 
fremden Messeständen zu achten. 

Da auch Konkurrenten Ihre Pro-
dukte im Hinblick auf etwaige 
Schutzrechtsverletzungen genau 
unter die Lupe nehmen werden, 
sollten zudem sensible Informa-
tionen über eigene Produkte nur 
dann an Dritte weitergegeben 
werden, wenn die entsprechenden 
Neuerungen bereits durch erteilte 
Schutzrechte abgesichert sind 
oder zumindest durch eine vor der 
Messe eingereichte Schutzrechts-
anmeldung ein früher Anmeldetag 
gesichert wurde. 
Um darüber hinaus die Gefahr ei-
gener Schutzrechtsverletzungen 
zu minimieren, ist es in jedem Fall 
ratsam, vor der Zurschaustellung 
vermeintlich neuer Entwicklungen 
im Rahmen einer Vorabrecherche 
zu prüfen, ob nicht etwa Dritte be-
reits einen Schutz für das jeweilige 
Produkt, Verfahren, den Namen 
oder das Design erwirkt haben, so 
dass die eigene Ausstellung mög-
licherweise selbst eine Schutz-
rechtsverletzung darstellt. 

Bitte berücksichtigen Sie hierbei, 
dass Recherchen und insbesonde-
re die Ausarbeitung einer Patent- 
oder Gebrauchsmusteranmeldung 
Zeit in Anspruch nehmen. Je eher 
Sie Ihrem Patentanwalt die Ab-
sicht zur Ausstellung einer Neu-
entwicklung mitteilen, desto mehr 
Spielraum verbleibt zum Handeln. 
Aber auch kurzfristige Anfragen 
sollten Ihren Anwalt nicht vor Pro-
bleme stellen.
Falls schließlich während der 
Messe Plagiate gesichtet werden, 
ist es für ein sofortiges oder aber 
auch späteres Vorgehen gegen 
den Nachahmer unablässlich, 
möglichst umfassend Beweise zu 
sichern, wobei dies durch Mitnah-
me von Prospekten, Protokollieren 
von Zeugenaussagen oder auch 
die Durchführung entsprechender 
Testkäufe geschehen kann.
Schließlich sollten die gesammel-
ten Informationen über die Pro-
dukte und eventuell vorhandene 
Schutzrechte Dritter nach jeder 
Ausstellung konsequent ausgewer-
tet werden, wobei Ihnen hierbei Ihr 
Patentanwalt beratend zu Seite ste-
hen kann, um eine wirksame Stra-
tegie für den Umgang mit eigenen 

als auch fremden Schutzrechten 
zu erarbeiten. Nur so können ge-
meinsam eigene Verletzungen ver-
mieden und gleichzeitig Plagiate 
wirksam bekämpft werden.
Sollte es schließlich versäumt 
worden sein, rechtzeitig vor der 
Ausstellung eigene Schutzrechte 
anzumelden, so verbleibt auch 
noch im Anschluss daran die Mög-
lichkeit, technische Produkte in-
nerhalb von sechs Monaten durch 
ein deutsches Gebrauchsmuster 
zu schützen. Eine Auslandsan-
meldung ist in diesem Fall leider 
nur noch in wenigen Ländern 
möglich. Auch können durch ein 
Gebrauchsmuster nur körperliche 
Produktmerkmale geschützt wer-
den, nicht hingegen Herstellungs- 
oder Arbeitsverfahren. Darüber hi-
naus kann ein Geschmacksmuster 
in Deutschland noch innerhalb 
einer so genannten Neuheits-
schonfrist von zwölf Monaten ab 
der ersten Präsentation des Desi-
gns angemeldet werden. Ein ent-
sprechender Schutz im Ausland 
ist hingegen – in Abhängigkeit 
der jeweiligen länderspezifischen 
Regelungen – nur noch bedingt 
und dann meist nur innerhalb von 
sechs Monaten ab der Zurschau-
stellung möglich. Im Gegensatz 
hierzu kann eine Markenanmel-
dung zu jedem Zeitpunkt einge-
reicht werden, vorausgesetzt, 
dass das entsprechende Zeichen 
zwischenzeitlich nicht durch einen 
Dritten geschützt wurde.

Unabhängig davon sollten Sie 
sich im Falle der Ausstellung 
noch nicht geschützter Neue-
rungen vom Messeveranstalter 
eine so genannte Ausstellungs-
bescheinigung ausstellen lassen, 
die auf vielen wichtigen Messen 
erhältlich ist und als Basis für die 
Inanspruchnahme einer Priorität 
dienen kann. Diese Prioritätsbe-
anspruchung ermöglicht inner-
halb der jeweiligen Prioritätsfrist 
nach der erstmaligen und für je-
den Messebesucher erkennbaren 
Zurschaustellung, ein Gebrauchs-
muster, eine Marke oder auch ein 
Geschmacksmuster anzumelden, 
wobei als Anmeldetag der erste 
Ausstellungstag fingiert wird. Zu 
beachten ist hierbei jedoch, dass 
diese Regelungen für Patente 
– dem sicher schlagkräftigsten 
Schutzrecht im Hinblick auf tech-
nische Neuerungen – nicht zutrifft. 
Es ist also dringend zu empfehlen, 
vor jeder Messe neben der An-
meldung sonstiger gewerblicher 
Schutzrechte insbesondere eine 
Patentanmeldung in Betracht zu 
ziehen. 

In allen Fällen gilt, dass eine sy-
stematische Vorgehensweise vor 
einer Messe stets kostengünstiger 
und vor allem weitaus effizienter 
ist, als eine nachträgliche Kom-
bination unkoordinierter Notlö-
sungen, die dann zudem unter ent-
sprechendem Zeitdruck realisiert 
werden müssen.


